
Hygienekonzept Covid 19 des FV Matzenberg für
Training und Spielbetrieb 2020/21 

Schutz- und Hygienekonzept für: FV Matzenberg
Ansprechpartner: Patrick Kreinbihl Geschäftsführer
Tel. 01735360258
Mail: Patrick.Kreinbihl@superkabel.de
Erstellt am: 10.08.2020 , angepasst : 25.08.2020

Allgemeines

Punkt 1: Verantwortliche Person für Hygienekonzept

Als verantwortliche Person für den FV Matzenberg ist Patrick Kreinbihl 
zuständig der als Ansprechpartner für alle Behörde , Ordnungsamt , Polizei , 
Gesundheitsämter , Gastvereine und alle andere Personen zur Verfügung steht. 

Punkt 2: Belehrung der Gruppen , Vereinsmitglieder und 
Gastvereine

Alle Mitglieder , Spieler und handelnde Personen werden das Hygienekonzept 
informiert und aufgefordert bei der Umsetzung des Konzeptes mitzuarbeiten. 
Den Gastvereine wird das Hygienekonzept ebenfalls als PDF Datei an den 
Vorstand per Email über das DFBnet Postfach weitergeleitet. 

Punkt 3: Information Teilnehmer

alle Teilnehmende Vereine , Spieler usw. werden Zeitnah über die Schutz und 
Hygieneregeln informiert. Alle Teilnehmer werden gebeten eine 
Teilnehmerkarte mit Kontaktdaten auszufüllen , diese Daten werden dann 4 
Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Von den teilnehmenden 
Spieler  , Schiedsrichter und Funktionäre werden die Daten vom Spielbericht 
entnommen. Vom Gastverein kann zur Vereinfachung die Daten der bekannten 
Zuschauer im Vorfeld als Stammblatt mit einem Ansprechpartner vom 
Gastverein abgegeben werden. Rücksprache gerne bei Ansprechpartner P. 
Kreinbihl . 

Punkt 4: Beschilderung

Hinweisschilder auf die Abstandsregelung , Mund Nase Maske Nutzung , 
Desinfektionsmittel , Eingang und Ausgang sind gut sichtbar angebracht. 



Abstand halten
Punkt 1 : Kapazität der Räume 

Auf dem gesamten Sportgelände gilt die Abstandsregelung von 1,5 Meter. 
Im Clubheim und beim Grillstand gilt eine Mund Nase Maskenpflicht zum 
Erwerb von Speisen und Getränke.
In den Sanitärbereichen ( Toiletten ) besteht ebenfalls eine Mund-Nase 
Maskenpflicht . 
Die Umkleiden / Kabinen der Spieler und Spielerinnen ist auf max. 5 Personen 
gleichzeitig beschränkt und beim Duschen auf max. 2 Personen mit 
Abstandsregelung. Markierungen an den Sitzbänken ist angebracht für die 
Abstandsregelung. Hinweisschilder sind vorhanden. 

Punkt 2 : Besucherlenkung 

Gesonderte Ein und Ausgänge sind festgelegt und gekennzeichnet. Ebenfalls 
werden die Zuschauer und Mannschaften auf dem Sportplatz getrennt nach den 
Beschilderungen. 

Punkt 3: Sportgelände / Spielfeld

Im Innenraum des Spielfeldes ist eine Personenanzahl von 35 Personen erlaubt 
( ggf. Anpassung bei Änderung der Regierung). Dies betrifft ein Schiedsrichter 
sowie jeweils 17 Spieler/Funktionäre einer Mannschaft jeweils. ( 2x 17 Pers. ) 
Die Zuschauer können am Spielfeldrand stehen mit der Abstandsregelung und 
werden durch Markierungsband vom Spielfeld und Innenraum getrennt. 
Gekennzeichneter Hygienebeauftragter wird auf Abstandsregelung und Abstand
Spielfeld achten und Maßnahmen umsetzen.  

Hygienemaßnahmen
Punkt 1: Personen mit Erkältungssymptomen 

Personen die Krankheitssymptomen haben wird das Betreten des Sportgelände 
verweigert und gebeten zu Hause zu bleiben. Der Ansprechpartner P. Kreinbihl 
ist für die Ansprache und Ausführung zu ständig. 

Punkt 2: Handdesinfektion

An folgende Bereiche , Positionen besteht die Möglichkeiten der Desinfektion 
der Hände. Eingang Sportgelände , Eingang Clubheim , Grillstand ,  Toilette 
Damen und Herren , Eingang Umkleide Kabinen , Ausgang Sportgelände. 



Punkt 3: Mund-Nasen-Schutz

Besuchern wird die Möglichkeit gegeben eine Mund-Nasen-Schutz Maske im 
Clubheim kostenpflichtig zu erwerben. Auf dem Sportgelände an der frischen 
Luft besteht keine Mund-Nasen Maskenpflicht solange die Abstandsregelung 
umgesetzt werden kann. Im Sanitärbereich , Clubheim und Grillstand gibt es 
eine Maskenpflicht und bei Missachtung kann ein Verweis des Sportgelände 
ausgesprochen werden. Im Sanitärbereich besteht ebenfalls die Möglichkeit der 
Handwaschmöglichkeit mit Wasser, Flüssigseife und Einmalhandtücher. 

Punkt 4: Raumpflege und Belüftung

Die Sanitärbereiche werden mehrmals mit den vorgeschriebene Reinigung und 
Desinfektionsmittel gereinigt . Die Umkleiden und Duschen werden nach 
Beendigung der Mannschaften mit den vorgeschriebene Reinigung und 
Desinfektionsmittel gereinigt bevor eine neue Mannschaft die Umkleiden 
betretet. Des weiteren wird eine Dauerlüftung durch gekippte und geöffnete 
Fenstern gewährt. Thekenbereich und Verkaufsfläche des Grillstand wird 
mehrmals mit Desinfektionsmittel gereinigt und durch eine Spuck Schutzwand 
aus Plexiglas abgesichert zwischen Gast und Vereinspersonal. 

Im Infektionsfall
Punkt 1: Meldung an das Gesundheitsamt

Die Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt durch die betroffene Person selbst 
und/oder durch den Ansprechpartner des Vereins. 

Punkt 2: Information über Teilnehmer 

Auf Nachfrage werden dem Gesundheitsamt , Ordnungsamt , Behörden die 
vorliegende Daten der Teilnehmer zur Verfügung gestellt . Kontaktdaten der 
Vereinsmitglieder des FV Matzenberg sind beim Ansprechpartner P. Kreinbihl 
hinterlegt. 

Hygienemaßnahmen werden regelmäßig und ggf. 
aktualisiert. 

…................................
Patrick Kreinbihl
Geschäftsführer FV Matzenberg



Zusammenfassung für Gastvereine

1. Es gelten die allgemeine Hygienevorschriften ( siehe Hygienekonzept )
2. Vorschriften zur Kabinennutzung (siehe Konzept, Absatz Abstand halten) 
3. Mannschaftssitzungen sind auf dem Sportgelände abzuhalten unter der 

Abstandsregelung 
4. Auswechselspieler und Funktionäre im Innenbereich / Ersatzbank halten 

die Abstandsregelung ebenfalls ein auf den vorhergesehen Punkten.
5. Getränkeflaschen werden als kleine Einzelflaschen an die Spieler 

herausgegeben und müssen eigenständig markiert werden um 
Verwechslungsgefahr und Mehrkontakt zu vermeiden. 

6. Zuschauer , verletzte Spieler , Nicht eingesetzte Spieler und Funktionäre 
die nicht auf dem Spielbericht des SFV stehen müssen eine 
Teilnehmerkarte am Eingang ausfüllen zur Cornoaverfolgung. 

Umkleide und Kabinennutzung

1. Das Betreten der Umkleiden/Kabinen ist mit max. 5 Personen erlaubt.
2. Der Duschbereich ist mit max. 2 Personen beschränkt. 
3. Aufenthalt in den Kabinen bitte auf ein Minimum reduzieren. 
4. Die Fenster bleiben durchgehend geöffnet um zu belüften. 
5. Am Ein/Ausgang der Umkleide befindet sich ein Desinfektionsspender. 

Allgemeine Hygienevorschriften

1. Einhalten des Mindestabstandes in allen Bereichen ( 1,5 Meter )
2. Körperliche Begrüßungsrituale ( z.B. Händedruck/Abklatschen) sind zu 

unterlassen
3. Beachten der Hust - und Nies Etikette ( Armbeuge oder Einmal-

Taschentuch) 
4. Waschen der Hände mit Wasser und Seife ( mind. 30 Sekunde ) und /oder 

Desinfizieren der Hände
5. Bei Corona verdächtigen Symptomen wie Husten und Fieber zu Hause 

bleiben
6. Eintragung der ausliegende Teilnehmerkarten zur Nachverfolgung im 

Sinne der Corona Verordnung. 
7. Eigene Trinkversorgung ( Wasser ) während dem Spiel , Halbzeit usw. 

und Versorgung der eigene Spieler mit eigene Trinkflaschen. 
8. Trennung von Zuschauern und Mannschaften am Spielfeldrand nach den 

Hinweisschildern. 


